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RS OGH 1991/1/29 8Ob695/89
(8Ob696/89), 2Ob185/04a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Norm

EheG §83 Abs2

Rechtssatz

Wurde die Beitragsleistung durch Mitwirkung im Erwerb des anderen Ehegatten anders abgegolten, so hat insoweit die

von einem Ehegatten neben der Haushaltsführung und Kinderbetreuung erbrachte Beitragsleistung bei der

Bemessung des Aufteilungsanspruchs außer Betracht zu bleiben.
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